
Antrag auf Zahlung oder Aufschub von Altersrenten 

Angaben zur Person 

Name, Vorname ___________________________________________________ 

Straße:  ___________________________________________________ 

PLZ, Ort:   ____________________________Tel.: ___________________ 

E-Mail  ____________________________ 

Geburtsdatum: ____________________________ 

Antrag auf Zahlung der Altersrente   

  Ich beantrage die Zahlung der Regelaltersrente (Beginn nach dem 67. Lebensjahr, 

bei Eintritt in das Versorgungswerk vor dem 01.01.2012 nach dem 65. Lebensjahr)

 Ich beantrage die vorgezogene Zahlung von Altersrente vor Vollendung  des 
maßgeblichen Lebensjahres der Regelaltersrente. (Die Altersrente vermindert sich 
dadurch dauerhaft um einen versicherungsmathematischen Abschlag)

Die Rente soll beginnen am:   01._________________  
(frühestens 5 Jahre vor Beginn der Regelaltersrente)                           

Antrag auf Aufschub der Rentenzahlung 

 Ich beantrage den Aufschub der Rentenzahlung. 

 Der Aufschub gilt für unbestimmte Zeit und kann jederzeit von mir durch 
schriftlichen Antrag beendet werden. 

 Der Aufschub ist zeitlich befristet.  
Die Rente soll anschließend beginnen am:  01._________________ 

Bankverbindung 

Die Altersrente soll auf folgendes Konto überwiesen werden: 

Name der Bank ______________________________________________________ 

IBAN

BIC
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Angaben zur Krankenkasse 

Krankenkasse: ___________________________________________________ 

Anschrift: ___________________________________________________ 

Rentenversicherungs-Nr.:  

Finanzamt und Steuernummern 

Versicherungsstatus 

 Ich bin privat versichert  

Ich bin gesetzlich 
 pflichtversichert  
 freiwillig versichert 

Angaben zu Kindern  

 Ich habe insgesamt ______ Kinder (leibliche, Adoptiv-, Stief- oder Pflegekinder) 

Anzahl der Kinder unter 25 Jahren ______ 
(bitte beglaubigte Nachweise, z. B. Geburtsurkunden, beifügen)

 Ich habe keine Kinder 

Änderungen werde ich unverzüglich dem Versorgungswerk mitteilen. Den beigefügten Auszug aus der 
Satzung des Versorgungswerks habe ich zur Kenntnis genommen. Die Verarbeitung meiner Daten er-
folgt gemäß § 35 AbgG NRW. 

___________________________________
Datum, Unterschrift 

Informationen zum Datenschutz 
https://landtag.nrw.de/files/live/sites/landtag/files/WWW/I.B.4/startseite/Informatio-
nen_zum_Datenschutz.pdf
oder unter 

Name des Finanzamtes: 

Ihre dortige Steuernummer:  

Steuer-ID: 

_________________________________________  

_________/_________________/______________  
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§ 15 
Altersrente 

(1) Jedes Mitglied hat Anspruch auf eine lebenslange Altersrente beim Ausscheiden 
aus dem Landtag nach Vollendung des 67. Lebensjahres, sofern es zu diesem Zeit-
punkt mindestens 30 Monate Beiträge in Höhe des Pflichtbeitrags nach § 28 in das 
Versorgungswerk gezahlt hat und davon mindestens 12 Monate Pflichtbeiträge nach 
§ 28 als Mitglied des Landtags erbracht wurden (Mindestbeitragszeit).  

(2) Auf Antrag des Mitglieds wird die Altersrente vor Vollendung des 67. Lebensjahres, 
frühestens jedoch vom vollendeten 62. Lebensjahr an gewährt, sofern die sonstigen 
Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt sind. Für Mitgliedschaften, die bis zum 31. 
Dezember 2011 begonnen haben, wird die Altersrente frühestens vom vollendeten 60. 
Lebensjahr an gewährt, sofern die sonstigen Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllt 
sind. 

(3) Bei Mitgliedern, die die Anspruchsvoraussetzungen des Absatzes 1 während der 
Zeit ihrer Mitgliedschaft im Landtag erfüllen, wird der Beginn der Altersrente über das 
in Absatz 1 bestimmte Renteneintrittsalter hinaus aufgeschoben. Die Altersrente kann 
frühestens für den Monat beantragt werden, der dem Monat des letztmaligen Bezugs 
von Abgeordnetenbezügen oder Abgeordnetenentschädigung folgt.  

(4) Auf Antrag des Mitglieds, das die Anspruchsvoraussetzungen des Absatzes 1 nach 
seinem Ausscheiden aus dem Landtag erfüllt, wird der Beginn der Altersrente über 
das in Absatz 1 bestimmte Renteneintrittsalter hinaus aufgeschoben. Das Mitglied 
kann während des Aufschubzeitraumes seinen Rentenanspruch durch weitere Bei-
tragszahlungen erhöhen. 

(5) Das Mitglied kann den Aufschub des Beginns einer Altersrente jederzeit durch ei-
nen entsprechenden Antrag an das Versorgungswerk beenden. Die Zahlung der Al-
tersrente beginnt dann frühestens mit dem Monat des Antrags. 

(6) Erfolgt nach Beginn der Altersrente ein Wiedereintritt in den Landtag, ruht die Zah-
lung der Rente.  

(7) Für Mitglieder des Landtags von Baden-Württemberg, die dem Landtag am 1. De-
zember 2019 angehören, entsteht abweichend von Absatz 1 für Mandatszeiten zwi-
schen dem 1. Dezember 2019 und dem 30. April 2021 ein Anspruch auf Altersrente, 
sofern zu diesem Zeitpunkt mindestens zwölf Beiträge in Höhe des Pflichtbeitrags ein-
gezahlt worden und die übrigen Voraussetzungen nach der Satzung erfüllt sind.


